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Einmalige Berichtspflichten 

Die Dienstleistungsrichtlinie sieht vier einmalig zu 
erfüllende Berichtspflichten an die Europäische 
Kommission vor. 

Diese beziehen sich auf die Artikel 9, 15, 16 und 
25 DL-RL und 

waren bis zum 28.12.2009 zu erfüllen
(Art. 39 Abs. 1 und 5 DL-RL).



Einmalige Berichtspflichten 

Bericht über 
beibehaltene, 

gelockerte oder 
aufgehobene 

Anforderungen gem. 
Art. 15 Abs. 2 DL-RL

Bericht über 
bestehende 

Genehmigungs-
regelungen nach 

Art. 9 Abs. 1 DL-RL

Bericht über Verbote zu 
multidisziplinären 
Tätigkeiten i.S.d 

Art. 25 Abs. 1 DL-RL

Bericht über 
bestehende 

Anforderungen i.S.d. 
Art. 16 DL-RL



Einmalige Berichtspflichten 

Bericht über 
beibehaltene, 

gelockerte oder 
aufgehobene 

Anforderungen gem. 
Art. 15 Abs. 2 DL-RL

Bericht über 
bestehende 

Genehmigungs-
regelungen nach 

Art. 9 Abs. 1 DL-RL

Bericht über Verbote zu 
multidisziplinären 
Tätigkeiten i.S.d 

Art. 25 Abs. 1 DL-RL

Bericht über 
bestehende 

Anforderungen i.S.d. 
Art. 16 DL-RL



Einmalige Berichtspflichten 

Bericht über bestehende Genehmigungsregelungen 
nach Art. 9 Abs. 1 DL-RL 
(Art. 39 Abs. 1 lit. a iVm Art. 9 Abs. 2 DL-RL)

Bericht über bestehende Genehmigungsregelungen 
nach Art. 9 Abs. 1 DL-RL
Begründung, warum diese mit Art. 9 Abs. 1 vereinbar
sind (Nichtdiskriminierung, Recht-
fertigung durch zwingenden Grund des 
Allgemeininteresses, Verhältnismäßigkeit)



Einmalige Berichtspflichten 

Bericht über 
beibehaltene, 

gelockerte oder 
aufgehobene 

Anforderungen gem. 
Art. 15 Abs. 2 DL-RL

Bericht über 
bestehende 

Genehmigungs-
regelungen nach 

Art. 9 Abs. 1 DL-RL

Bericht über Verbote zu 
multidisziplinären 
Tätigkeiten i.S.d 

Art. 25 Abs. 1 DL-RL

Bericht über 
bestehende 

Anforderungen i.S.d. 
Art. 16 DL-RL



Einmalige Berichtspflichten 

Bericht über beibehaltene, gelockerte oder
aufgehobene Anforderungen i.S.d. Art. 15 Abs. 2 
DL-RL (Art. 39 Abs. 1 lit. b iVm Art. 15 Abs. 5 DL-RL)

Bericht über beibehaltene Anforderungen i.S.d Art. 15 
Abs. 2 DL-RL
Begründung, warum diese Anforderungen die 
Bedingungen des Art. 15 Abs. 3 DL-RL erfüllen
(Nichtdiskriminierung, Rechtfertigung durch 
zwingenden Grund des Allgemeininteresses, 
Verhältnismäßigkeit)
Bericht, welche Anforderungen i.S.d Art. 15 
Abs. 2 DL-RL aufgehoben oder gelockert worden sind



Einmalige Berichtspflichten 

Bericht über beibehaltene, 
gelockerte oder 
aufgehobene 

Anforderungen gem. Art. 15 
Abs. 2 DL-RL

Bericht über 
bestehende 

Genehmigungs-
regelungen nach 

Art. 9 Abs. 1 DL-RL

Bericht über Verbote 
zu multidisziplinären 

Tätigkeiten i.S.d 
Art. 25 Abs. 1 DL-RL

Einmalige Berichtspflichten

Bericht über 
bestehende 

Anforderungen i.S.d. 
Art. 16 DL-RL



Einmalige Berichtspflichten 

Bericht über Verbote zu multidisziplinären Tätigkeiten 
i.S.d Art. 25 Abs. 1 DL-RL 
(Art. 39 Abs. 1 lit. c iVm Art. 25 Abs. 3 DL-RL)

Bericht über bestehende Verbote zu 
multidisziplinären Tätigkeiten i.S.d 
Art. 25 Abs. 1 DL-RL
diesen Verboten unterworfenen 
Dienstleistungserbringer und
Gründe, warum die Verbote als 
gerechtfertigt angesehen werden



Einmalige Berichtspflichten 

Bericht über beibehaltene, 
gelockerte oder 
aufgehobene 

Anforderungen gem. Art. 15 
Abs. 2 DL-RL

Bericht über 
bestehende 

Genehmigungs-
regelungen nach 

Art. 9 Abs. 1 DL-RL

Bericht über Verbote zu 
multidisziplinären 
Tätigkeiten i.S.d 

Art. 25 Abs. 1 DL-RL

Bericht über 
bestehende 

Anforderungen 
i.S.d. Art. 16 DL-RL



Einmalige Berichtspflichten 

Bericht über bestehende Anforderungen i.S.d. Art. 16 
DL-RL (Art. 39 Abs. 5 Ua 1 DL-RL)

Bericht über bestehende Anforderungen i.S.d 
Art. 16 DL-RL
Gründe, warum diese als mit den Kriterien nach Art. 
16 Abs. 1 Ua 3 bzw. Art. 16 Abs. 3 Satz 1 DL-RL als 
vereinbar angesehen werden (Nichtdis-
kriminierung, Rechtfertigung: Vorliegen 
eines von nur vier möglichen Gründen, 
Verhältnismäßigkeit)



Dauerberichtspflichten

Die Dienstleistungsrichtlinie sieht zwei Dauerberichts-
pflichten an die Europäische Kommission vor. 

Diese beziehen sich auf die Artikel 15 und 16 DL-RL. 

Dauerhafte Erfüllung auch nach
dem 28.12.2009



Dauerberichtspflichten

Bericht über neue 
Anforderungen
i.S.d. Art. 15 Abs. 2 
und 6 DL-RL
(Art. 15 Abs. 7 
DL-RL)

Bericht über 
Änderungen be-
stehender sowie 
neue Anforderungen 
i.S.d. Art. 16 DL-RL
(Art. 39 Abs. 5 DL-RL)



Dauerberichtspflichten

Bericht über neue 
Anforderungen
i.S.d. Art. 15 Abs. 2 
und 6 DL-RL
(Art. 15 Abs. 7 
DL-RL)

Bericht über 
Änderungen be-
stehender sowie 
neue Anforderungen 
i.S.d. Art. 16 DL-RL
(Art. 39 Abs. 5 DL-RL)



Dauerberichtspflichten

Bericht über neue Anforderungen i.S.d. Art. 15 Abs. 2 
und 6 DL-RL 
(Art. 15 Abs. 7 Ua 1 DL-RL)

Bericht über neue Anforderungen i.S.d 
Art. 15 Abs. 2 und 6 DL-RL
Gründe, warum diese Anforderungen die 
Bedingungen nach Art. 15 Abs. 3 DL-RL 
erfüllen (Nichtdiskriminierung, Rechtfertigung 
durch zwingenden Grund des Allgemeininteresses, 
Verhältnismäßigkeit)
Inhaltlich von einmaliger Berichtspflicht erfasst, gesonderte 
Erfüllung erst ab 28.12.2009



Dauerberichtspflichten

Bericht über neue 
Anforderungen
i.S.d. Art. 15 Abs. 2 
und 6 DL-RL
(Art. 15 Abs. 7 
DL-RL)

Bericht über 
Änderungen be-
stehender sowie 
neue Anforderungen 
i.S.d. Art. 16 DL-RL
(Art. 39 Abs. 5 DL-RL)



Dauerberichtspflichten

Bericht über Änderungen bestehender Anforderungen 
sowie neue Anforderungen i.S.d. Art. 16 DL-RL 
(Art. 39 Abs. 5 Ua 2 DL-RL)

Bericht über Änderungen bestehender Anforderungen 
sowie neue Anforderungen i.S.d. Art. 16 DL-RL
Begründung der Änderungen bestehender 
Anforderungen sowie der 
neuen Anforderungen
Zu erfüllen ab dem 28.12.2009



Vorgesehenes Verfahren nach der DL-RL

Gegenseitige Evaluierung der Berichte zwischen den 
Mitgliedstaaten nach Art. 39 Abs. 1 DL-RL (Art. 39 
Abs. 2 DL-RL)

Die einmaligen Berichte bezogen auf die Artikel 9, 15 
und 25 DL-RL werden von der Europäischen 
Kommission an die anderen Mitgliedstaaten 
weitergeleitet, welche
binnen 6 Monaten zu jedem dieser Berichte 
ihre Stellungnahme übermitteln.



Vorgesehenes Verfahren nach der DL-RL

Übermittlung der auf Art. 16 DL-RL bezogenen Berichte 
nach Art. 39 Abs. 5 DL-RL an die anderen Mitglied-
staaten (Art. 39 Abs. 5 Ua 3 DL-RL)

Die Europäische Kommission übermittelt den 
einmaligen Bericht nach Art. 39 Abs. 5 Ua 1 DL-RL 
sowie die Dauerberichte nach Art. 39 Abs. 5 
Ua 2 DL-RL an die anderen Mitgliedstaaten
und

legt jährlich Analysen und Orientierungshinweise zur 
Anwendung der übermittelten Vorschriften vor.



Durchführung der gegenseitigen Evaluierung der MS in der Praxis

Erste Phase: Kleingruppensitzungen zu je 5 
Mitgliedstaaten auf Grundlage der eingereichten 
Berichte (Januar – März 2010)

Zweite Phase: Plenumssitzungen aller 
Mitgliedstaaten in Brüssel 
(März – Oktober 2010)



Erfüllung der Dauerberichtspflichten in Deutschland

Die Europäische Kommission hat zur Erfüllung der 
Dauerberichtspflichten manuell per E-Mail zu 
versendende Word-Formulare vorgesehen

In Deutschland kann zur Erfüllung 
bestehender Dauerberichtspflichten
- optional - weiterhin das 
Normenprüfraster „NormAn-Online“
genutzt werden.



Erfüllung der Dauerberichtspflichten in Deutschland

Durch Betätigen einer Schaltfläche werden die Formulare der 
Europäischen Kommission automatisch vom 
Normenprüfraster auf Grundlage der vorher 
eingegebenen Daten erstellt.

Seit Juni 2010 kann das Normenprüfraster 
auch zum direkten Versand der Berichte 
genutzt werden (kein separater E-Mail-Versand
mehr erforderlich)


